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1 Projektbeschreibung 
1.1 Auftrag 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Kitzscher „Leipziger 
Straße in Kitzscher“ wurde die GAF - Gesellschaft für Akustik und Fahrzeugmeßwesen 
mbH Zwickau/Leipzig durch die Stadtverwaltung der Stadt Kitzscher, Bauamt beauftragt, 
eine Beurteilung der Geräuschimmissionen des auf das Gebiet der im B-Plan geplanten 
Wohnanlage einwirkenden Verkehrs- und Gewerbelärms vorzunehmen. Zur Beurteilung der 
Lärmsituationen sind die Schalltechnischen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 für Ver-
kehrslärm sowie die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für Gewerbelärm heranzuzie-
hen. Für die Ermittlung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenfassaden der 
schutzwürdigen Räume der geplanten Wohnanlage im Gebiet des B-Plans gemäß DIN 
4109 sind die sog. „Maßgeblichen Außenlärmpegel (MALP)“ zu bestimmen.  
 
Im Zusammenhang mit o.g. Untersuchungen entstand ein Bericht /1/, in dem umfangreiche 
bauliche Lärmschutzmaßnahmen ausgewiesen wurden. Nach einem Erörterungstermin im 
Bauamt der Stadt Kitzscher /3/ wurde das Plangebiet hinsichtlich der Baugrenzen der Par-
zellierungen geändert. Eine nochmalige schalltechnische Beurteilung war in diesem Zu-
sammenhang erforderlich. Diese ist Gegenstand des vorliegenden Bericht-Zusatzes. 
 
 
1.2 Eingereichte Unterlagen 
 
Vom Auftraggeber wurden folgende Unterlagen als Grundlage für die Bearbeitung einge-
reicht bzw. verwendet: 
 
- /1/ Bebauungsplan „Leipziger Straße in Kitzscher“, Schallimmissionsprognose zum 

Verkehrs- und Gewerbelärm, Bericht GAF mbH Zwickau/Leipzig Nr.: 2020_064 vom 
14.07.2020; 

- /2/ B-Plangebiet „Leipziger Straße“ 04567 Kitzscher, Lageplan/Erschließungsentwurf, 
Ingenieurbüro Hirsch, Leipzig vom 07.12.2020; 

- /3/ Ergebnisse Erörterungstermin im Rathaus der Stadt Kitzscher, Bauamt am 
29.10.2020. 

 
 
 
2 Relevante Grundlagen zur Berechnung und Beurteilu ng 
 
- Siehe /1/. 
 
Die gesamten Berechnungen zur Schallausbreitung und zur Ermittlung der Immissions- und 
Beurteilungspegel wurden mit dem Programm „IMMI“ der Firma Wölfel, Beratende Ingenieu-
re, Höchberg, durchgeführt, das Berechnungen bzw. Beurteilungen nach VDI 2714, VDI 
2720/1, ISO 9613, Schall 03, RLS-90, TA Lärm, 16. BImSchV und DIN 18005 realisiert. 
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3 Emissionsquellen 
 
Das Gebiet des Bebauungsplans der Stadt Kitzscher „Leipziger Straße in Kitzscher“ (ge-
plante Wohnbebauung) liegt im Westen der Stadt Kitzscher, nördlich der S48 (Leipziger 
Straße) und wird östlich durch die Leipziger Straße begrenzt. Als einwirkende Schallquellen 
sind die relevant einwirkenden gewerblichen Anlagen (Gewerbelärm) südlich und südöstlich 
des B-Plan-Gebietes, die südlich und östlich gelegenen Straßen (S48 und Leipziger Straße) 
sowie der Verkehr der gemäß /2/ vorgesehenen Erschließungsstraßen und Besucherpark-
plätze (Verkehrslärm) zu berücksichtigen. Für die schallimmissionstechnische Beurteilung 
sind somit die folgend aufgeführten Szenarien zu betrachten: 
 

• Gewerbelärm : Betrachtung der auf das B-Plan-Gebiet relevant einwirkenden ge-
werblichen Schallquellen in der Umgebung und Vergleich mit den Immissionsricht-
werten der TA Lärm /7/ (es sind die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebie-
te (WA) heranzuziehen); 

• Verkehrslärm : Betrachtung der auf das B-Plan-Gebiet relevant einwirkenden Schall-
quellen des Straßen- und Parkplatzverkehrs und Vergleich mit den Schalltechni-
schen Orientierungswerten der DIN 18005 /6/ (es sind die Orientierungswerte für All-
gemeine Wohngebiete (WA - Verkehr) heranzuziehen); 

• Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 : Zur Ermittlung der schalltechni-
schen Anforderungen an die Fassaden der schutzwürdigen Räume der geplanten 
Wohnbebauungen sind die sog. „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ zu bestimmen 
(energetische Summe sämtlicher Lärmarten) und in deren Abhängigkeit die Schall-
dämm-Werte der Außenfassaden zu ermitteln.  

 

 
Abbildung 1: Schallquellen des Gewerbelärms 
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Für den Gewerbelärm  sind die in vorseitiger Abbildung 1 dargestellten Emissionsquellen 
relevant (Beschreibung Emissionsquellen in /1/), wobei nur bei denjenigen Gewerbebetrie-
ben Erhebungen durchgeführt wurden, die nach Einschätzung des Sachverständigen rele-
vant auf das Untersuchungsgebiet einwirken: 
 
Für den Verkehrslärm  sind die in Anlage 1, Lageeinordnung aufgeführten Schallquellen 
relevant (Beschreibung Emissionsquellen in /1/). 
 
 
 
4 Immissionsbereiche und Immissionsrichtwerte 
 
Als Immissionsbereiche wurden die schutzwürdigen geplanten Wohnbebauungen des B-Plan-
Erschließungsentwurfes gemäß /2/ (jeweils Grenzen Baufelder) untersucht. In /1/ sind die 
Immissionsrichtwerte (Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerte nach TA 
Lärm) in Abhängigkeit der baunutzungsrechtlichen Einstufungen ersichtlich. In Anlage 1 
(Lageeinordnung) sind die Immissionspunkte für Verkehrslärm, in vorseitiger Abbildung 1 die 
für Gewerbelärm verortet. Es wird von einer baunutzungsrechtlichen Einstufung der 
Immissionsorte des B-Plan-Gebietes als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) ausgegangen.  
 
Aus den Ergebnissen des Erörterungstermins /3/ ist anzumerken, dass die Baufelder des B-
Plans Nr. 28-30 nur eingeschossig bebaut werden sollten. 
 
Bei Einhaltung bzw. Unterschreitung der Immissionsrichtwerte IRWaußen kann eine über-
schlägige Prognose (ÜP) zur Beurteilung der Immission am maßgeblichen Immissionsort 
herangezogen werden. Sind hingegen Abschirmungen bei der Schallausbreitungs-
berechnung relevant, ist eine detaillierte Prognose (DP) mit A-bewerteten Summenpegeln 
vonnöten. Diese wurde gemäß vorliegendem Bericht für sämtliche Szenarien durchgeführt.  
 
Für die Ermittlung der Maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 ist die energetische 
Summe der Beurteilungspegel sämtlicher einwirkenden Lärmarten zu bilden, wobei ab-
schließend ein Zuschlag von 3 dB zu berücksichtigen ist. 
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5 Berechnungsergebnisse und Beurteilung der Geräusc hsituation 
 
Nach der Modellierung der die Schallausbreitung beeinflussenden topografischen und bau-
lichen Gegebenheiten sowie der Emissionsdaten der in /1/ beschriebenen Emissionsquellen 
wurden  Berechnungen der Geräuschimmission, vorerst für das  Szenarium Gewerbelärm  
(Einwirkung auf die schutzwürdigen Bereiche des B-Plan-Gebietes) durchgeführt. Die Be-
rechnungen erfolgten mit Hilfe einer detaillierten Prognose mit A-bewerteten Summenpe-
geln. Die Ergebnisse der Berechnungen sind detailliert in Anlage 3 (mit Wichtung der Antei-
le der einzelnen Geräuschquellen an der jeweiligen Gesamtimmission und Ausweisung von 
Spitzenpegeln) sowie in Anlage 4 (Rasterlärmkarten der Beurteilungspegel gemäß TA 
Lärm) dargestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.  
 
 
Tabelle 1:  Ergebnisse Einzelpunktrechnungen, Beurteilungspegel gemäß TA Lärm, Sze-

narium Gewerbelärm  
 
Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  
Gewerbelärm                               Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Werktag (6h-22h)   Sonntag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)      

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP1 EG   55.0 50.2 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt003  IP1 OG1  55.0 50.8 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt002  IP2 EG   55.0 64.2 55.0 --- 40.0 ---   

…Richtwertüberschreitungen farbig markiert 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der Beurteilungs- 
und Spitzenpegel für Gewerbelärm am maßgeblichen Immissionsort IP2 (Bebauung und 
Außenwohnbereiche im Baufeld, Parzelle 29) deutlich überschritten, in sämtlichen weiteren 
Baufeldern jedoch eingehalten werden. Auf Grund der Richtwertüberschreitungen werden 
zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte bauliche Maßnahmen in Form einer Lärmschutz-
wand an der südlichen Grenze des B-Plan-Gebietes am Anlieferbereich des Nonfood-
Marktes vorgeschlagen (Länge: ca. 30m, Höhe der Schirmkante: 2,0m über Niveau Ober-
kante Anlieferrampe Nonfood-Markt, Oberfläche: in Richtung Marktgebäude: stark struktu-
riert (Absorptionsverlust: 2 dB) – Verortung in vorseitiger Abbildung 1. 
 
Nach der Modellierung des Lärmschutzbauwerkes wurden nochmalige Berechnungen der 
Geräuschimmission für das Szenarium Gewerbelärm (mit Lärmschutzwand LSW) durch-
geführt. Die Berechnungen erfolgten wiederum mit Hilfe einer detaillierten Prognose mit A-
bewerteten Summenpegeln. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Anlage 2 sowie in 
Anlage 3 (Rasterlärmkarten der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm) dargestellt. Die we-
sentlichen Ergebnisse sind in umseitiger Tabelle 2 zusammengefasst. Die Ergebnisse der 
Berechnungen zeigen nunmehr die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm, 
auch am kritischen Immissionsort IP2 in Höhe des Erdgeschosses (gemäß den Ergebnissen 
des Erörterungstermins /3/ Baufelder des B-Plans Nr. 28-30 nur eingeschossig bebaut). 
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Tabelle 2:  Ergebnisse Einzelpunktrechnungen, Beurteilungspegel gemäß TA Lärm, Sze-
narium Gewerbelärm mit LSW  

 
Kurze Li ste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  
Gewerbelärm LSW                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Werktag (6h-22h)   Sonntag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)      

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP1 EG   55.0 50.2 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt003  IP1 OG1  55.0 50.8 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt002  IP2 EG   55.0 54.7 55.0 --- 40.0 ---   

 
Nach der Modellierung der die Schallausbreitung beeinflussenden topografischen und bau-
lichen Gegebenheiten sowie der Emissionsdaten der in /1/ beschriebenen Emissionsquellen 
des öffentlichen Verkehrs wurden Berechnungen der Geräuschimmission für das Szenari-
um Verkehrslärm  durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten wiederum mit Hilfe einer de-
taillierten Prognose mit A-bewerteten Summenpegeln. Die Ergebnisse der Berechnungen 
sind in Anlage 2 sowie in Anlage 3 (Rasterlärmkarten der Beurteilungspegel gemäß DIN 
18005) dargestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind in umseitig dargestellter Tabelle 3 
zusammengefasst. Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die Schalltechnischen 
Orientierungswerte für Verkehrslärm an den maßgeblichen Immissionsorten im Gebiet des 
Bebauungsplans im Gegensatz zu den Darstellungen in /1/ nur in bestimmten Bereichen 
gravierend überschritten werden (insbesondere nachts – IP4, IP5, IP7, IP8 – insbesondere 
in Immissionshöhe 1. OG).  
 
Für die Immissionsbereiche IP4 / IP5 (Baufelder 32 – 40 gemäß /2/) ist festzustellen, dass 
baulicher Schallschutz gegen Verkehrslärm in Form von Lärmschutzwänden am östlichen 
Rand des B-Plan-Gebietes entlang der Leipziger Straße auf Grund des potenziellen 
„Durchbruchs“ der Wände durch die geplanten Zufahrten zum B-Plan-Gebiet aus Sicht des 
Sachverständigen relativ ineffizient wären. Darüber hinaus sind für die Außenwohnbereiche 
(Terrassen, Gärten – Immissionshöhe EG), die im Wesentlichen nur tagsüber genutzt wer-
den, relativ geringe Überschreitungen ausgewiesen – welche durch eine Verlängerung der 
„Zone 30“ auf der Leipziger Straße (gegenwärtig ab Höhe Braußwiger Straße in Richtung 
Norden) bis zum südlichen Ortseingang der Stadt Kitzscher nochmals um ca. 3 dB verrin-
gert werden könnten. Aus diesen Gründen empfiehlt der Sachverständige Lärmschutzmaß-
nahmen in Form von hinreichend hohem Fassaden-Schallschutz der schutzwürdigen Räu-
me der geplanten Bebauungen.  
 
Für die Immissionsbereiche IP7 / IP8 (Baufelder 20 – 24 gemäß /2/) ist festzustellen, dass 
für die Außenwohnbereiche (Terrassen, Gärten – Immissionshöhe EG), die im Wesentli-
chen nur tagsüber genutzt werden, relativ geringe Überschreitungen ausgewiesen werden. 
Aus diesen Gründen empfiehlt der Sachverständige Lärmschutzmaßnahmen in Form von 
hinreichend hohem Fassaden-Schallschutz der schutzwürdigen Räume der geplanten Be-
bauungen.  
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Tabelle 3:  Ergebnisse Einzelpunktrechnungen, Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, 
Szenarium Verkehrslärm  

 
Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
Verkehrslärm                              Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)         

    IRW L r,A IRW L r,A     

    /dB /dB /dB /dB     

IPkt001  IP1 EG  55.0 55.2 45.0 47.0     

IPkt002  IP1 OG1  55.0 55.4 45.0 47.2     

IPkt003  IP2 EG  55.0 56.5 45.0 48.2     

IPkt004  IP2 OG1  55.0 56.7 45.0 48.4     

IPkt005  IP3 EG  55.0 56.3 45.0 47.9     

IPkt006  IP3 OG1  55.0 56.8 45.0 48.4     

IPkt007  IP4 EG  55.0 58.2 45.0 49.8     

IPkt008  IP4 OG1  55.0 58.7 45.0 50.3     

IPkt009  IP5 EG  55.0 58.7 45.0 50.5     

IPkt010  IP5 OG1  55.0 59.2 45.0 50.9     

IPkt011  IP6 EG  55.0 53.1 45.0 45.9     

IPkt012  IP6 OG1  55.0 53.9 45.0 46.6     

IPkt013  IP7 EG  55.0 56.0 45.0 48.7     

IPkt014  IP7 OG1  55.0 57.1 45.0 49.8     

IPkt015  IP8 EG  55.0 56.2 45.0 48.8     

IPkt016  IP8 OG1  55.0 57.3 45.0 49.8     

IPkt017  IP9 EG  55.0 53.7 45.0 46.1     

IPkt018  IP9 OG1  55.0 54.1 45.0 46.5     

IPkt019  IP10 EG  55.0 54.0 45.0 46.3     

IPkt020  IP10 OG1  55.0 54.4 45.0 46.7     

…Richtwertüberschreitungen farbig markiert 
…geringe Richtwertüberschreitung 
…erhebliche Richtwertüberschreitung 

 
 
Für die Schalltechnischen Anforderungen an die baulichen Ausführungen der Außenfassa-
de der geplanten schutzwürdigen Bebauung (schutzwürdige Räume der geplanten Wohn-
bebauungen) sind die sog. „Maßgeblichen Außenlärmpegel “ gemäß DIN 4109 zu berech-
nen. Die Berechnung erfolgt durch die Bildung der energetischen Summe der Lärmarten 
Verkehrs- und Gewerbelärm, wobei abschließend ein Wert von 3 dB zu addieren ist. Auf 
Grund der Tatsache, dass die Unterschiede der Tag- und Nachtimmissionen durch Ver-
kehrslärm geringer als 10 dB sind, ist der jeweilige Nachtwert des Verkehrslärms mit einem 
Zuschlag von 10 dB zur Berechnung heranzuziehen. Die Ergebnisse der Berechnungen 
(Gesamtlärm) sind in Anlage 4 in Form der Darstellung „Lärmpegelbereiche gemäß DIN 
4109“ ersichtlich, dies für die Immissionshöhen EG und 1.OG. 
 
Die Dimensionierung der notwendigen Schalldämm-Maße der Außenbauteile der schutz-
würdigen Räume der geplanten Anlage erfolgt gemäß DIN 4109-1, Nr. 7.1 (siehe Auszüge 
aus DIN 4109-1 in der umseitigen Abbildung 2) bzw. DIN 4109-2 (siehe /1/). Für die Aufent-
haltsräume der geplanten Bebauungen ergeben sich für den Fassadenschallschutz die fol-
genden Werte der erforderlichen Gesamtschalldämmung der Fassade R’W.ges.erf: 
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Aufenthaltsräume im Lärmpegelbereich III (MALP=60-65 dB(A)) gemäß DIN 4109, betrifft 
die Baufelder der Parzellen 19-26 und 32-47: 
 

• R’W.ges.erf ≥ 30-35 dB; 
 
Aufenthaltsräume im Lärmpegelbereich I (MALP<55 dB(A)) bzw. Lärmpegelbereich II 
(MALP=55-60 dB(A)) gemäß DIN 4109, betrifft alle übrigen Baufelder bzw. Parzellen, die 
oben nicht genannt sind: 
 

• R’W.ges.erf ≥ 30 dB (Mindestschallschutz); 
 
 

 
 
Abbildung 2: Auszug aus DIN 4109-1 
 
 
Seitens des Sachverständigen ist anzumerken, dass Werte der Fassaden-Schalldämmun-
gen bis 35 dB bei den gegenwärtig anerkannten Regeln der Baukunst bereits aus Gründen 
des Wärmeschutzes sicher erreicht werden. Gemäß DIN 4109-1 ist für sämtliche Aufent-
haltsräume ein Mindest-Schallschutz von R’W.ges ≥ 30 dB sicher zu stellen. 



 
 

 
Bericht-Nr.: 2020_064_Z  
Thema:  B-Plan „Leipziger Straße in Kitzscher“, Schallimmissionsprognose, Zusatz 
Datei:  D:\Projekte_2020\Kitzscher_WA_Leipziger\Bericht_Zusatz\Bericht.doc Seite 10 

Abschließend ist anzumerken, dass gemäß VDI 2719, Abschnitt 10.2 (siehe /1/) für Schlaf-
räume die Möglichkeit der Dauerlüftung gegeben sein muss. In ausgewiesenen Räumen mit 
Schlaffunktion (also auch Wohn-/Schlafräume wie z.B. Gästezimmer bzw. Kinderzimmer) 
sind somit u.U. Zwangsbelüftungssysteme vorzusehen, die in Kombination mit den jeweili-
gen Fenstern incl. Rollladenkästen den ausgewiesenen Schallschutzanforderungen (erfor-
derlichen Schalldämm-Maßen R’W.ges.erf) entsprechen müssen. Dies betrifft insbesondere 
diejenigen Schlafräume, an deren Außenfassaden Richtwertüberschreitungen durch Ver-
kehrslärm ausgewiesen wurden. Als Festsetzungen im Bebauungsplan , Punkt Immissi-
onsschutz, werden daher die folgenden Formulierungen vorgeschlagen: 
 
Innerhalb der zeichnerisch ausgewiesenen Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (2018) 
sind folgende Maßnahmen des passiven Schallschutzes an Wohngebäuden festgesetzt:  
 

• Im Lärmpegelbereich III (60-65 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 30-35 dB; 

• In den Lärmpegelbereichen I (<55 dB(A)) und II (55-60 dB(A)) Schalldämmungen der 
Außenfassaden von R’W.ges = 30 dB (Mindestanforderung). 

 
Eine zusätzliche Festsetzung der Notwendigkeit von Zwangsbelüftungsanlagen in Schlaf-
räumen ist diskussionswürdig, u.U. würde ein Hinweis genügen, der im Einzelfall zu prüfen 
ist (Hilfe durch architektonischen Selbstschutz durch Anordnung der Räume mit Schlaffunk-
tion an den lärmabgewandten Hausseiten ist möglich). 
 
Auf Grund der vielfältigen worst-case-Annahmen wird die Qualität der Prognose am oberen 
Rand des Vertrauensbereichs der Prognoseunsicherheit (ca. 3 dB) angenommen. 
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6 Zusammenfassung 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Kitzscher „Leipziger 
Straße in Kitzscher“ wurde die GAF - Gesellschaft für Akustik und Fahrzeugmeßwesen 
mbH Zwickau/Leipzig durch die Stadtverwaltung der Stadt Kitzscher, Bauamt beauftragt, 
eine Beurteilung der Geräuschimmissionen des auf das Gebiet der im B-Plan geplanten 
Wohnanlage einwirkenden Verkehrs- und Gewerbelärms vorzunehmen. Zur Beurteilung der 
Lärmsituationen sind die Schalltechnischen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 für Ver-
kehrslärm sowie die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für Gewerbelärm heranzuzie-
hen. Für die Ermittlung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenfassaden der 
schutzwürdigen Räume der geplanten Wohnanlage im Gebiet des B-Plans gemäß DIN 
4109 sind die sog. „Maßgeblichen Außenlärmpegel (MALP)“ zu bestimmen.  
 
Im Zusammenhang mit o.g. Untersuchungen entstand ein Bericht /1/, in dem umfangreiche 
bauliche Lärmschutzmaßnahmen ausgewiesen wurden. Nach einem Erörterungstermin im 
Bauamt der Stadt Kitzscher /3/ wurde das Plangebiet hinsichtlich der Baugrenzen der Par-
zellierungen geändert. Eine nochmalige schalltechnische Beurteilung war in diesem Zu-
sammenhang erforderlich. Diese ist Gegenstand des vorliegenden Bericht-Zusatzes. 
 
Für die schallimmissionstechnische Beurteilung sind die folgend aufgeführten Szenarien zu 
betrachten: 
 

• Gewerbelärm : Betrachtung der auf das B-Plan-Gebiet relevant einwirkenden ge-
werblichen Schallquellen in der Umgebung und Vergleich mit den Immissionsricht-
werten der TA Lärm (es sind die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete 
(WA) heranzuziehen); 

• Verkehrslärm : Betrachtung der auf das B-Plan-Gebiet relevant einwirkenden Schall-
quellen des Straßen- und Parkplatzverkehrs und Vergleich mit den Schalltechni-
schen Orientierungswerten der DIN 18005 (es sind die Orientierungswerte für Allge-
meine Wohngebiete (WA - Verkehr) heranzuziehen); 

• Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 : Zur Ermittlung der schalltechni-
schen Anforderungen an die Fassaden der schutzwürdigen Räume der geplanten 
Wohnbebauungen sind die sog. „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ zu bestimmen 
(energetische Summe sämtlicher Lärmarten) und in deren Abhängigkeit die Schall-
dämm-Werte der Außenfassaden zu ermitteln.  

 
Nach der Modellierung der die Schallausbreitung beeinflussenden topografischen und bau-
lichen Gegebenheiten sowie der Emissionsdaten der in /1/ beschriebenen Emissionsquellen 
wurden Berechnungen der Geräuschimmission für die o.g. Szenarien durchgeführt. Die Be-
rechnungen erfolgten jeweils mit Hilfe einer detaillierten Prognose mit A-bewerteten Sum-
menpegeln.  
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Gewerbelärm  zeigen, dass die Immissionsrichtwer-
te der Beurteilungs- und Spitzenpegel für Gewerbelärm am maßgeblichen Immissionsort 
IP2 (Bebauung und Außenwohnbereiche im Baufeld, Parzelle 29) deutlich überschritten, in 
sämtlichen weiteren Baufeldern jedoch eingehalten werden. Auf Grund der Richtwertüber-
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schreitungen werden zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte bauliche Maßnahmen in 
Form einer Lärmschutzwand an der südlichen Grenze des B-Plan-Gebietes am Anlieferbe-
reich des Nonfood-Marktes vorgeschlagen (Länge: ca. 30m, Höhe der Schirmkante: 2,0m 
über Niveau Oberkante Anlieferrampe Nonfood-Markt, Oberfläche: in Richtung Marktge-
bäude: stark strukturiert (Absorptionsverlust: 2 dB). 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Verkehrslärm  zeigen, dass die Schalltechnischen 
Orientierungswerte an den maßgeblichen Immissionsorten im Gebiet des Bebauungsplans 
im Gegensatz zu den Darstellungen in /1/ nur in bestimmten Bereichen gravierend über-
schritten werden (insbesondere nachts – IP4, IP5, IP7, IP8 – und dies im Wesentlichen in 
Höhe 1.OG). Aus dargestellten Gründen empfiehlt der Sachverständige Lärmschutzmaß-
nahmen in Form von hinreichend hohem Fassaden-Schallschutz der schutzwürdigen Räu-
me der geplanten Bebauungen.  
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Maßgeblichen Außenlärmpegel  zeigen, dass in 
bestimmten Baufeldern der geplanten Wohnbebauung Werte der notwendigen Fassaden-
Schalldämmung ausgewiesen werden, die die Mindestanforderungen gemäß DIN 4109 
überschreiten. Die entsprechenden Bereiche (Lärmpegelbereiche der Maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel MALP) wurden in Abhängigkeit der Immissionshöhe (Erdgeschoss bzw. 
Obergeschoss) benannt und die jeweils notwendigen Fassaden-Schalldämmungen ausge-
wiesen.  
 
Über o.g. Maßnahmen hinaus wurden verkehrsrechtliche Maßnahmen diskutiert (Erweite-
rung „Zone 30“ auf der Leipziger Straße bis zum Ortseingangsschild). Weitere Maßnahmen, 
wie architektonischer Selbstschutz (Anordnung besonders schutzwürdiger Räume – wie 
Räume mit Schlaffunktion – zur jeweils lärmabgewandten Seite des jeweiligen Hauses) 
bzw. Ausnutzung der Baufelder mit möglichst großem Abstand der Bebauungen zur jeweils 
verursachenden Lärmquelle wurden erwähnt. 
 
Abschließend wurden seitens des Sachverständigen Vorschläge für textliche Festsetzungen 
bzw. Hinweise im Bebauungsplan unterbreitet. 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. D. Grundke 
Bearbeiter  
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Kurzzeichenverzeichnis 
 
BF  Baufeld 
B-Plan  Bebauungsplan 
DTV  Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke 
E  Erschließungsstraße 
EG  Erdgeschoss 
EQ, EZQi Einzelschallquelle gemäß DIN ISO 9613-2 
FQ, FLQi Flächenschallquelle gemäß DIN ISO 9613-2 
Ges.-Peg. Gesamt-Beurteilungspegel 
IP  Immissionspunkt 
IRW  Immissionsrichtwert 
LSW  Lärmschutzwand 
LQ, LIQi Linienschallquelle gemäß DIN ISO 9613-2 
Lr  Beurteilungspegel 
LW  Schallleistungspegel 
L‘W  Schallleistungspegel, längenbezogen 
L‘‘W  Schallleistungspegel, flächenbezogen 
M  Maßgebliche stündliche Verkehrsstärke in KFZ/h 
MALP  Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 
OG  Obergeschoss 
P, PRKL Parkplatz gemäß Bayerischer Parkplatzlärmstudie 2007 
p Maßgeblicher Schwerlastanteil an M in % 
R’W bewertetes Schalldämm-Maß 
S  Staatsstraße 
V-B-Plan Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
WA  Allgemeines Wohngebiet 
Z, STRb Zufahrt, Straße gemäß RLS-90 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis   
 
Anlage 1: Lageeinordnung, Schallquellen und Immissionsbereiche Verkehr 
Anlage 2: Ergebnisse Einzelpunktrechnungen Gewerbe- und Verkehrslärm 
Anlage 3: Raster der Beurteilungspegel Gewerbe- und Verkehrslärm 
Anlage 4: Raster der Lärmpegelbereiche (Maßgebliche Außenlärmpegel - MALP) 

des Gesamtlärms gemäß DIN 4109 
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Anlage 1: Lageeinordnung, Schallquellen und Immissi onsbereiche Verkehr 
 



Bebauungsplan "Leipziger Straße in Kitzscher",
Schallimmissionsprognose zum Verkehrs- und Gewerbelärm
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Anlage 2: Ergebnisse Einzelpunktrechnungen Gewerbe-  und Verkehrslärm 
 

• Beurteilungs- und Spitzenpegel, einwirkender Gewerbelärm im Bestand  gemäß 
TA Lärm, Beurteilungszeitraum werktags, tagsüber 

• Beurteilungs- und Spitzenpegel, einwirkender Gewerbelärm mit Lärmschutzwand 
(LSW) gemäß TA Lärm, Beurteilungszeitraum werktags, tagsüber 

• Beurteilungspegel, einwirkender Verkehrslärm gemäß DIN 18005, Beurteilungs-
zeiträume Tag und Nacht 
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Rechenergebnisse Einzelpunktrechnungen, einwirkende r Gewerbelärm im Bestand, 
Beurteilungspegel nach TA Lärm 

Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  
Gewerbelärm                               Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Werktag (6h-22h)   Sonntag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)      

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP1 EG   55.0 50.2 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt003  IP1 OG1  55.0 50.8 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt002  IP2 EG   55.0 64.2 55.0 --- 40.0 ---   

…Richtwertüberschreitungen farbig markiert 

 

… mit Immissionsanteilen der Hauptgeräuschquellen 

Mittlere Liste »  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  
IPkt001 »  IP1 EG  Gewerbelärm                                   Einst ellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    x = 328410.66 m  y = 5671032.01 m  z = 1.50 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

STRb002 »  Z2 PKW  46.7 46.7     

LIQi002 »  LKW Fahrweg 2  44.2 48.6     

LIQi001 »  LKW Fahrweg 1  39.0 49.1     

EZQi004 »  Entladung Rampe  38.7 49.5     

EZQi005 »  Stapelbox Einkaufswa  38.3 49.8     

PRKL006 »  P6 PKW  34.8 49.9     

PRKL005 »  P5 PKW  33.8 50.0     

EZQi002 »  Waschplatz  33.5 50.1     

STRb001 »  Z1 PKW  29.8 50.2     

PRKL008 »  P8 PKW  28.1 50.2     

PRKL007 »  P7 PKW  26.9 50.2     

FLQi001 »  Kommunikation 30 Per  26.0 50.2     

PRKL004 »  P4 LKW  25.5 50.2     

PRKL003 »  P3 Einsatzfahrzeuge  21.8 50.2     

PRKL001 »  P1 PKW  18.8 50.2     

PRKL002 »  P2 PKW  16.1 50.2     

EZQi003 »  Containeraufnahme  15.2 50.2     

EZQi001 »  Absaugung  -5.4 50.2     

n=18  Summe   50.2     
IPkt003 »  IP1 OG1  Gewerbelärm                                   Einst ellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    x = 328410.66 m  y = 5671032.01 m  z = 4.00 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

STRb002 »  Z2 PKW  46.7 46.7     

LIQi002 »  LKW Fahrweg 2  44.4 48.7     

EZQi005 »  Stapelbox Einkaufswa  40.1 49.3     

EZQi004 »  Entladung Rampe  39.7 49.7     

LIQi001 »  LKW Fahrweg 1  39.0 50.1     

PRKL006 »  P6 PKW  37.0 50.3     

PRKL005 »  P5 PKW  36.5 50.5     

EZQi002 »  Waschplatz  35.6 50.6     
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STRb001 »  Z1 PKW  31.8 50.7     

PRKL008 »  P8 PKW  29.9 50.7     

PRKL007 »  P7 PKW  28.3 50.7     

FLQi001 »  Kommunikation 30 Per  27.9 50.7     

PRKL004 »  P4 LKW  26.6 50.8     

PRKL003 »  P3 Einsatzfahrzeuge  23.9 50.8     

PRKL001 »  P1 PKW  21.0 50.8     

PRKL002 »  P2 PKW  18.1 50.8     

EZQi003 »  Containeraufnahme  16.4 50.8     

EZQi001 »  Absaugung  -4.8 50.8     

n=18  Summe   50.8     
IPkt002 »  IP2 EG  Gewerbelärm                                   Einst ellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    x = 328325.01 m  y = 5671023.28 m  z = 1.50 m  

    Werktag (6h-22h)  Sonntag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQi004 »  Entladung Rampe  64.0 64.0     

PRKL004 »  P4 LKW  47.8 64.1     

LIQi002 »  LKW Fahrweg 2  37.4 64.2     

EZQi002 »  Waschplatz  33.2 64.2     

STRb002 »  Z2 PKW  26.3 64.2     

FLQi001 »  Kommunikation 30 Per  20.0 64.2     

EZQi005 »  Stapelbox Einkaufswa  19.1 64.2     

STRb001 »  Z1 PKW  18.6 64.2     

PRKL003 »  P3 Einsatzfahrzeuge  18.0 64.2     

EZQi003 »  Containeraufnahme  17.9 64.2     

LIQi001 »  LKW Fahrweg 1  17.7 64.2     

PRKL005 »  P5 PKW  15.4 64.2     

PRKL006 »  P6 PKW  15.4 64.2     

PRKL008 »  P8 PKW  13.2 64.2     

PRKL007 »  P7 PKW  11.7 64.2     

PRKL002 »  P2 PKW  7.6 64.2     

PRKL001 »  P1 PKW  5.4 64.2     

EZQi001 »  Absaugung  -15.3 64.2     

n=18  Summe   64.2     

 

 

Rechenergebnisse Einzelpunktrechnungen, einwirkende r Gewerbelärm im Bestand, 
Spitzenpegel nach TA Lärm 

Immissionspunkt  Beurteilungszeitraum  Quelle(Lmax)  Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp  
      /dB(A) /dB /dB(A) /dB(A)  

IPkt001  IP1 EG   Werktag (6h-22h)  LIQi001  LKW Fahrweg 1  108.0 -26.6 81.4 85.0  

IPkt003  IP1 OG1  Werktag (6h-22h)  LIQi001  LKW Fahrweg 1  108.0 -27.3 80.7 85.0  

IPkt002  IP2 EG   Werktag (6h-22h)  EZQi004  Entladung Rampe  115.0 -26.7 88.3 85.0 ! 

…Richtwertüberschreitungen farbig markiert 
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Rechenergebnisse Einzelpunktrechnungen, einwirkende r Gewerbelärm mit LSW, 
Beurteilungspegel nach TA Lärm 

Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  
Gewerbelärm LSW                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Werktag (6h-22h)   Sonntag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)      

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP1 EG   55.0 50.2 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt003  IP1 OG1  55.0 50.8 55.0 --- 40.0 ---   

IPkt002  IP2 EG   55.0 54.7 55.0 --- 40.0 ---   

 

 

Rechenergebnisse Einzelpunktrechnungen, einwirkende r Gewerbelärm mit LSW, 
Spitzenpegel nach TA Lärm 

Immissionspunkt  Beurteilungszeitraum  Quelle(Lmax)  Lw,Sp D,ges Lr,Sp RW,Sp  
      /dB(A) /dB /dB(A) /dB(A)  

IPkt001  IP1 EG  Werktag (6h-22h)  LIQi001  LKW Fahrweg 1  108.0 -26.6 81.4 85.0  

IPkt003  IP1 OG1  Werktag (6h-22h)  LIQi001  LKW Fahrweg 1  108.0 -27.3 80.7 85.0  

IPkt002  IP2 EG  Werktag (6h-22h)  EZQi004  Entladung Rampe  115.0 -36.2 78.8 85.0  
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Rechenergebnisse Einzelpunktrechnungen, einwirkende r Straßenverkehrslärm, 
Beurteilungspegel nach DIN 18005 

Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
Verkehrslärm                              Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  
    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)         

    IRW L r,A IRW L r,A     

    /dB /dB /dB /dB     

IPkt001  IP1 EG  55.0 55.2 45.0 47.0     

IPkt002  IP1 OG1  55.0 55.4 45.0 47.2     

IPkt003  IP2 EG  55.0 56.5 45.0 48.2     

IPkt004  IP2 OG1  55.0 56.7 45.0 48.4     

IPkt005  IP3 EG  55.0 56.3 45.0 47.9     

IPkt006  IP3 OG1  55.0 56.8 45.0 48.4     

IPkt007  IP4 EG  55.0 58.2 45.0 49.8     

IPkt008  IP4 OG1  55.0 58.7 45.0 50.3     

IPkt009  IP5 EG  55.0 58.7 45.0 50.5     

IPkt010  IP5 OG1  55.0 59.2 45.0 50.9     

IPkt011  IP6 EG  55.0 53.1 45.0 45.9     

IPkt012  IP6 OG1  55.0 53.9 45.0 46.6     

IPkt013  IP7 EG  55.0 56.0 45.0 48.7     

IPkt014  IP7 OG1  55.0 57.1 45.0 49.8     

IPkt015  IP8 EG  55.0 56.2 45.0 48.8     

IPkt016  IP8 OG1  55.0 57.3 45.0 49.8     

IPkt017  IP9 EG  55.0 53.7 45.0 46.1     

IPkt018  IP9 OG1  55.0 54.1 45.0 46.5     

IPkt019  IP10 EG  55.0 54.0 45.0 46.3     

IPkt020  IP10 OG1  55.0 54.4 45.0 46.7     

…Richtwertüberschreitungen farbig markiert 

…geringe Richtwertüberschreitung 
…erhebliche Richtwertüberschreitung 
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Anlage 3: Raster der Beurteilungspegel Gewerbe- und  Verkehrslärm 
 

• Beurteilungspegel gemäß TA Lärm, Beurteilungszeitraum werktags tagsüber, ein-
wirkender Gewerbelärm im Bestand , Immissionshöhe: EG 

• Beurteilungspegel gemäß TA Lärm, Beurteilungszeitraum werktags tagsüber, ein-
wirkender Gewerbelärm mit Lärmschutzwand (LSW) , Immissionshöhe: EG 

 
• Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Beurteilungszeitraum Tag, einwirkender 

Verkehrslärm , Immissionshöhe: EG 
• Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Beurteilungszeitraum Nacht, einwirkender 

Verkehrslärm , Immissionshöhe: EG 
• Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Beurteilungszeitraum Tag, einwirkender 

Verkehrslärm , Immissionshöhe: 1.OG 
• Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Beurteilungszeitraum Nacht, einwirkender 

Verkehrslärm , Immissionshöhe: 1.OG 
 

 



Bebauungsplan "Leipziger Straße in Kitzscher", 
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Bericht-Nr.: 2020_064_Z  
Thema:  B-Plan „Leipziger Straße in Kitzscher“, Schallimmissionsprognose, Zusatz 
Datei:  D:\Projekte_2020\Kitzscher_WA_Leipziger\Bericht_Zusatz\Bericht.doc Anlagen 

 
Anlage 4: Raster der Lärmpegelbereiche (Maßgebliche  Außenlärmpegel - 

MALP)  des  Gesamtlärms gemäß DIN 4109 
 

• Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (energetische Summe aus Verkehrs- und 
Gewerbelärm), Immissionshöhe: EG 

• Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (energetische Summe aus Verkehrs- und 
Gewerbelärm), Immissionshöhe: 1.OG 
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